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Entwurf einer Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über die 
Sicherheitserfordernisse und die Formulare für Veranstaltungen 
(Steiermärkische Veranstaltungsverordnung 2025  VVO); Stellungnahme 
BMASGPK 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
(BMASGPK) nimmt mit Bezug auf das Schreiben vom 13.10.2025,  

GZ: ABT03-1.0-71184/2025-26, zum Entwurf einer Steiermärkische 

Veranstaltungsverordnung 2025 wie folgt Stellung: 

 

Dieser Paragraph regelt die Anzahl der Toiletten für Veranstaltungen inklusive der 
barrierefreien WC-Räume. In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass bezüglich Vorgaben 

zu Barrierefreiheit und Anzahl von barrierefreien WC-Räumen auf die entsprechenden 

Bestimmungen der OIB-Richtlinien 3 (Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz) und 4 
(Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit) verwiesen wird. Im Gesetzestext wird jedoch nur 

auf die OIB-Richtlinie 4 verwiesen. Daher sollte auch die OIB-Richtlinie 3 in den Gesetzestext 
aufgenommen werden. 

Das BMASGPK empfiehlt im Sinne der Einheitlichkeit zudem in den §§ 29 Abs. 2 und 44  

Abs. 1 Entwurf sowie den Erläuterungen zu § 29 Entwurf 
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Menschen mit Behinderungen als Selbstbezeichnung verwendet (z.B. Österreichischer 

Behindertenrat). Auch die meisten anderen Gesetze zu Menschen mit Behinderungen 

-Behindertengleichstellungsgesetz). 

Das BMASGPK schlägt folgende Formulierung des § 29 Entwurf vor (Streichungen in 

durchgestrichener Fettschrift, Ergänzungen in unterstrichener Fettschrift): 

für je 50 Frauen und je 100 Männer eine WC-Zelle und für je 50 Männer überdies ein Pissoir 
vorhanden ist. Für Menschen mit Beeinträchtigung Behinderungen müssen barrierefreie 

WC-Räume entsprechend den Bestimmungen der OIB-Richtlinie 4 in ausreichender Anzahl 

entsprechend den Bestimmungen der OIB-Richtlinien 3 und 4 vorhanden und barrierefrei 
 

18. November 2025 
Für die Bundesministerin: 

Mag. Gerhard Schwab 

Elektronisch gefertigt

 

 
1 Mehr dazu unter https://www.myability.org/wissen/wissens-blog/inklusion-
unternehmen/erfolgsfaktoren/inklusives-Wording (Abgerufen am 29.10.2025) 




